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(54) Filmlagerung

(57) Ein Endlostaschenband zur Aufnahme einer
Vielzahl von entwickelten Filmabschnitten, welches zur
Bildung von Taschen mit quer zu den Längskanten
sowie parallel und im Abstand zueinander verlaufenden
Schweißnähten versehen ist, die sich von einer Längs-
kante in Richtung zur anderen Längskante erstrecken,
wobei die letztgenannte Längskante die Einstecköff-
nungen aufweist, soll mit einem geringstmöglichen
Materialaufwand hergestellt werden, wobei sicherhge-
stellt ist, daß die auftragsbezogene Trennung des End-
lostaschenbandes und ggf. auch die Trennung der dem
Fotoamateur zurückgegebenen Taschen in einfachster
Weise ohne Zuhilfenahme eines Werkzeuges möglich
ist.

Erfindungsgemäß ist jede Schweißnaht eine Trenn-
schweißnaht (11), an die sich eine bis zu der die Ein-
stecköffnungen (12) aufweisende Längskante
erstrecken, aufreißbare Schwächungslinie (13)
anschließt. Mittig zwischen zwei Schwächungslinien
(13) ist in einem relativ geringem Abstand zu der die
Einstecköffnungen (12) aufweisenden Längskante ein
Loch (14) vorgesehen, wobei der Abstand zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Löchern 40 mm beträgt.

Das erfindungsgemäße Endlostaschenband ist
besonders geeignet, um mehrere Filmstreifen gleichzei-
tig abzulichten.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Endlostaschen-
band für eine Vielzahl von entwickelten Filmabschnit-
ten, welche zur Bildung von Taschen zur Aufnahme der
Filmabschnitte mit quer zur den Längskanten sowie
parallel und im Abstand zueinander verlaufenden Ver-
bindungsnähten versehen ist, die sich vom Bereich
einer Längskante in Richtung zur gegenüberliegenden,
die Einstecköffnungen aufweisenden Längskante
erstrecken.
[0002] Die in Rede stehende Aufbewahrungshülle
ist aus einem transparenten Kunststoff gefertigt. Die
Verbindungsnähte sind üblicherweise zwei Schweiß-
nähte von äußerst geringer Breite, die parallel und im
Abstand zueinander verlaufen, wobei der Abstand
gegenüber der Höhe jeder Tasche gering ist. Die den
Einstecköffnung-en gegenüberliegende Längskante
kann offen oder auch verschlossen sein. Die Verbin-
dungsnähte enden im Abstand zu der die Einstecköff-
nungen aufweisenden Längskante im Abstand, da beim
maschinellen Eintaschen der Filmabschnitte ein soge-
nannter Trichter gebildet werden kann, wodurch die bei-
den Lagen des Endlostaschenbbandes voneinander
getrennt werden. Damit die beiden Lagen in einfacher
Weise voneinander getrennt werden können, sind die
beiden Kanten der einzelnen Lagen gegeneinander ver-
setzt.
[0003] Bei dieser an sich bewährten Ausführung
wird es als nachteilig empfunden, daß das Falten einer
bestimmten Anzahl von Taschen zwecks einer Archivie-
rung nur zufalisbedingt möglich ist. Die bislang vorgese-
henen Doppelnähte geben keine exakte Faltung vor.
Die bisher bekannten Endlostaschenbänder bieten
demzufolge keine archivierbare Grundlage, sondern es
ist nur ein ungeordnetes Ablegen möglich. Außerdem
ist ein Hilfswerkzeug zum Trennen einer bestimmten
Anzahl von Taschen des Endlosbandes notwendig. Fer-
ner ist es im Fotolabor nicht mehr möglich, aufgrund
des großen Zwischenraumes zwischen den einzelnen
Taschen mehrere Filmabschnitte gleichzeitig abzulich-
ten. Dadurch wird der Aufwand für das nachträgliche
Ablichten zusätzlich erhöht. Außerdem ist der Material-
bedarf verhältnismäßig groß, da der Abstand zwischen
den beiden Nähten der Verbindungsnaht größer als 5
mm ist. Ferner ist es notwendig, daß durch einen Trenn-
schnitt das bahnförmige Endlostaschenband auftrags-
bezogen zerteilt werden muß. Dabei muß sichergestellt
sein, daß dieser Trennschnitt möglichst mittig durch die
beiden die Verbindungsnaht bildenden Schweißnähte
erfolgt. Dem Fotoamateur wird dann je nach Anzahl der
Bilder eines Filmes eine entsprechende Anzahl von
Taschen mit den eingesteckten Filmabschnitten zurück-
gegeben. Wenn der Fotoamateur diese Anzahl von
Taschen nochmals trennen will, benötigt er dazu eine
Schere oder ein ähnliches Schneidgerät.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde,
ein Endlostaschenband der eingangs näher beschrie-

benen Art so zu gestalten, daß es mit einem geringst-
möglichen Materialaufwand hergestellt werden kann,
daß die auftragsbezogene Trennung des Endlosta-
schenbandes und gegebenenfalls auch die Trennung
der dem Fotoamateur zurückgegebenen Taschen in
einfachster Weise ohne Zuhilfenahme eines Werkzeu-
ges möglich ist, und daß die Archivierung durch den
Fotoamateur geordnet durchgeführt werden kann.

[0005] Die gestellte Aufgabe wird gelöst, indem
jede Verbindungsnaht eine Trennschweißnaht ist, an
die sich eine bis zu der die Einstecköffnungen aufwei-
sende Längskante erstreckende und aufreißbare
Schwächungslinie anschließt.
[0006] Durch die aufreißbaren Schwächungslinien
sind nunmehr die beiden Lagen im Randbereich mitein-
ander verbunden. Es kann jedoch problemlos der soge-
nannte Trichter gebildet werden, da die Lagen
problemlos voneinander getrennt werden können.
Durch die Trennschweißnaht und die in Verlängerung
liegende Schwächungslinie ist es möglich, das Endlos-
taschenband je nach Bedarf entlang der jeweiligen
Schwächungslinie und der Trennschweißnaht werk-
zeuglos zu trennen. Die Breite jeder Trennschweißnaht
ist deutlich geringer als die bekannte Doppelnaht mit
einer Mindestbreite von 5 mm. Demzufolge wird in
Anbetracht der hohen Stückzahlen, in denen das End-
lostaschenband gefertigt wird, der Materialbedarf deut-
lich gesenkt. Durch die Trennschweißnaht ist nicht nur
eine Trennung möglich, sondern dadurch wird auch die
Faltmöglichkeit vorgegeben, so daß der Fotoamateur
die mit den Filmabschnitten gefüllten Taschen geordnet
archivieren kann. Außerdem ist es nunmehr möglich
mehrere mit Filmabschnitten gefüllte Taschen gleichzei-
tig abzulichten. Dadurch wird der Aufwand deutlich
geringer. In weiterer Ausgestaltung ist vorgesehen, daß
zwischen den Schwächungslinien in einem relativ
geringem Abstand zur Längskante der Aufbewahrungs-
hülle jeweils ein Loch vorgesehen ist.
[0007] Die Löcher können dann zur Steuerung des
Vorzuges der bahn-förmigen Aufbewahrungshüllen ver-
wendet werden. Damit der Fotoamateur einen bestimm-
ten Abschnitt der Aufbewahrungshülle in einem
Ringbuch oder mittels eines Heftstreifens archivieren
kann, ist vorgesehen, daß der Abstand von zwei aufein-
ander folgenden Löchern halb so groß ist wie der Stan-
dardabstand der Bügel einer Ringbuchmechanik, mit
einem Abstand von Bügelmitte zu Bügelmitte bzw. von
Feder zu Feder von 80 mm. Daraus ergibt sich dann die
Höhe jeder einzelnen Tasche der Aufbewahrungshülle.
Diese Höhe ist jedoch ausreichend, daß ein normaler
Film im Kleinbildformat in die Tasche eingesteckt wer-
den kann. Das Trennen des bahnförmigen Endlosta-
schenbandes in einzelne Taschenabschnitte ist durch
die Trennschweißnähte besonders einfach, da die Hülle
entlang jeder Trennschweißlinie abgerissen werden
kann. An der den Einstecköffnungen gegenüberliegen-
den Seite kann die Hülle sowohl offen als auch ver-
schlossen sein. Bevor die Trennschweißnähte und die
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Schwächungslinien, beispielsweise als Perforationen
gelegt werden, könnte aus einer Flachbahn ein Halb-
schlauch geformt werden. Es ist jedoch ebenso mög-
lich, daß die bahnförmige Aufbewahrungshülle aus zwei
einzelnen Bahnen gefertigt wird, die von Rollen abgezo-
gen und zusammengeführt werden. Es ist jedoch auch
möglich, daß vorzugsweise mittig zwischen den Trenn-
schweißnähten an dem den Einstecköffnungen gegen-
über liegenden Längskantenbereich jeweils ein Loch
vorgesehen ist.

[0008] Anhand der beiliegenden Zeichnung wird die
Erfindung noch näher erläutert. Es zeigt:

Figur 1 einen Abschnitt der erfindungsgemäßen
bahnförmigen Aufbewahrungshülle in per-
spektivischer Ansicht.

[0009] Das in der Figur 1 dargestellte Endlosta-
schenband 10 besteht aus zwei transparente Kunst-
stofflagen 10a, 10 b. Die Aufbewahrungshülle ist mit
einer Vielzahl von Taschen zur Aufnahme von entwik-
kelten Filmabschnitten versehen. Diese Taschen sind
durch quer zur den Längskanten des Endlostaschen-
bandes 10 verlaufenden Trennschweißnähten 11
begrenzt. An der in der Darstellung linken Längsseite ist
die Aufbewahrungshülle 10 mit Einstecköffnungen 12
versehen. Die gegenüberliegende Längskante kann
verschlossen oder auch offen sein. Im Falle dieser
geschlossenen Längskante kann das Endlostaschen-
band 10 durch Bildung eines Halbschlauches aus einer
Flachbahn hergestellt sein. Im Falle daß diese Längs-
kante offen ist, könnte das Endlostaschenband 10 aus
zwei zusammengeführten Flachbahnen hergestellt
sein. Die Trennschweißnähte 11 enden im Abstand zu
der die Einstecköffnung 12 aufweisenden Längskante.
An jede Trennschweißnaht 11 schließt sich eine Schwä-
chungslinie in Form einer Perforationslinie 13 an. Jede
Schwächungslinie 13 erstreckt sich durch beide Kunst-
stofflagen 10a, 10b hindurch. Der die Einstecköffnun-
gen 12 aufweisende Randbereich wird vor dem
maschinellen Einstecken von entwickelten Filmab-
schnitten zur einem Trichter geformt, in dem die beiden
Lagen 10a, 10 b voneinander getrennt werden. In die-
sem Randbereich werden die Schwächungslinien 13
beim Bilden des Trichters aufgerissen. An dem die Ein-
stecköffnungen 12 aufweisenden Rand ist das Endlos-
taschenband 10 mit Löchern 14 versehen, die in einem
geringen Abstand zur Längskante stehen und mittig
zwischen zwei Schwächungslinien 13 stehen. Der
Abstand von zwei aufeinander folgenden Löchern 14
beträgt von Lochmitte zu Lochmitte 40 mm. Dieser
Abstand entspricht dem halben Abstand von zwei
Hebeln einer Standardringbuchmechanik oder dem hal-
ben Abstand der beiden Federn eines Heftstreifen.
Dadurch ist es möglich, daß der Fotoamateur das End-
lostaschenband 10 in einem Ringbuch oder mittels
Heftstreifen archiviert. In nicht näher dargestellter
Weise sind die Längsränder der beiden Kunststofflagen

10a, 10b an der die Einstecköffnungen 12 aufweisen-
den Seite gegeneinander versetzt. Im Gegensatz zu der
dargestellten Ausführung könnte das Endlostaschen-
band 10 auch mit Löchern ausgestattet sein, die mittig
zwischen den Trennschweißnähten 11 liegen und den
Einstecköffnungen 12 gegenüber liegen.

[0010] Die Erfindung ist nicht auf das dargestellte
Ausführungsbeispiel beschränkt. Wesentlich ist, daß
die Verbindungsnähte für die beiden Kunststofflagen
10a, 10b als Trennschweißnähte 11 ausgebildet sind
und daß in Verlängerung jeder Trennschweißnaht eine
Schwächungslinie 13 vorgesehen ist.

Patentansprüche

1. Endlostaschenband für eine Vielzahl von entwickel-
ten Filmabschnitten, welche zur Bildung von
Taschen zur Aufnahme der Filmabschnitte mit quer
zu den Längskanten sowie parallel und im Abstand
zueinander verlaufenden Verbindungsnähten ver-
sehen ist, die sich vom Bereich einer Längskante in
Richtung zur gegenüberliegenden, die Einstecköff-
nungen aufweisenden Längskante erstrecken,
dadurch gekennzeichnet, daß jede Verbindungs-
naht eine Trennschweißnaht (11) ist, an die sich
eine bis zu der die Einstecköffnungen (12) aufwei-
senden Längskante erstreckende, aufreißbare
Schwächungslinie (13) anschließt.

2. Endlostaschenband nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß jede Schwächungslinie (13)
eine durch die beiden Kunststofflagen (10 a, 10b)
sich erstreckende Perforationslinie ist.

3. Endlostaschenband nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß vorzugsweise mittig zwi-
schen den Schwächungslinien (13) in einem relativ
geringem Abstand zu der die Einstecköffnungen
(12) aufweisenden Längskanten jeweils ein Loch
(14) vorgesehen ist.

4. Endlostaschenband nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, daß der Abstand zwischen zwei
aufeinander folgenden Löchern (14) halb so groß
ist, wie der Abstand der Bügel einer Standardring-
buchmechanik oder der Federn eines Heftstreifens,
deren Abstand von Bügelmitte zu Bügelmitte bzw.
von Feder zu Feder 80 mm beträgt.

5. Endlostaschenband nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß vorzugsweise mittig zwi-
schen den Trennschweißnähten (11) an dem den
Einstecköffnungen (12) gegenüber liegenden
Längskantenbereich jeweils ein Loch vorgesehen
ist.

3 4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 1 091 246 A1

4



EP 1 091 246 A1

5



EP 1 091 246 A1

6


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

